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Mit der VerbotsG-Novelle 2023 wurde fast 30 Jahre nach der
letzten Reform das Verbotsgesetz umfassend überarbeitet und
modernisiert. Neben Änderungen der praxisrelevanten §§ 3g
und 3h VerbotsG sowie der anderen Strafbestimmungen wur-
den weitere Maßnahmen zur effektiven Bekämpfung der Ver-
breitung von NS-Gedankengut gesetzt, etwa Regelungen hin-
sichtlich der inländischen Gerichtsbarkeit oder eine neue Ein-
ziehungsmöglichkeit. Der folgende Beitrag stellt diese Ände-
rungen außerhalb der Strafbestimmungen des VerbotsG vor

und ordnet sie ein; er baut auf einem bereits erschienenen Auf-
satz desselben Autors zu den Änderungen im Bereich der
Strafbestimmungen auf.1
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Das in seiner Stammfassung2 schon kurz nach Kriegsende 1945
erlassene Bundesverfassungsgesetz über das Verbot der
NSDAP (Verbotsgesetz 1947 – VerbotsG) hat das Ziel, die de-
mokratisch-freiheitliche Grundordnung der Republik Österreich
vor einerWiederbegründung der NS-Herrschaft zu schützen und
das Wiedererstarken des Nationalsozialismus und seiner Ideolo-
gie zu verhindern. Auch heute noch hat das VerbotsG eine nicht
zu unterschätzende praktische Bedeutung. Da die letzte Ände-
rung allerdings bereits mehr als 30 Jahre zurücklag, wurde dieses
Verfassungsgesetz durch die VerbotsG-Novelle 20233 umfassend
reformiert und an die gesellschaftlichen sowie technischen Ent-
wicklungen der letzten Jahrzehnte angepasst. Dabei kam es ei-
nerseits zu Änderungen der Strafbestimmungen, insb der
§§ 3g und 3h VerbotsG,4 sowie andererseits zu flankierenden
Änderungen, die eine effektive Verfolgung nationalsozialistischer
Betätigung auch in der modernen und globalisierten Gesellschaft
gewährleisten sollen. Die Änderungen betreffen dabei neben der
Reichweite der inländischen Gerichtsbarkeit (§§ 3l und 3m Ver-
botsG) den Umgang mit NS-Devotionalien (§ 3n VerbotsG) und
Konsequenzen für nach dem VerbotsG verurteilte Personen im
öffentlichen Dienst (§ 3k VerbotsG). Diese Neuerungen und die
Änderungen im Bereich des Verwaltungsstrafrechts sollen im
Folgenden vorgestellt werden. Außerdem wird auf Fragen der
Rückwirkung der nach der VerbotsG-Novelle 2023 geltenden
Rechtslage eingegangen.

Ein Kernelement der Novelle liegt in einer expliziten Regelung
der inländischen Gerichtsbarkeit im Zusammenhang mit den
Organisationsdelikten der §§ 3a und 3b in § 3l VerbotsG sowie
den Äußerungsdelikten der §§ 3d, 3g und 3h in § 3m VerbotsG.
Den unterschiedlichen Anknüpfungstatbeständen in § 3 l und
§ 3m Abs 1 bis 3 VerbotsG liegt als gemeinsame Voraussetzung
zugrunde, dass der:die Täter:in zur Tatzeit Österreicher:in ist
oder nach der Tat die Staatsbürgerschaft erlangt und bei Einlei-
tung des Verfahrens noch besitzt. Somit wird an das Personali-
tätsprinzip angeknüpft.5 § 3 l VerbotsG erfasst darüber hinaus
auch in Österreich aufhältige Ausländer:innen, soweit diese nicht
ausgeliefert werden können.

Da es sich bei den Organisationsdelikten der §§ 3a und 3b Ver-
botsG um schlichte Tätigkeitsdelikte handelt, unterliegen sol-
che Taten nur dann der österr Strafgewalt, wenn der:die Täter:in
in Österreich bzw auf österr Schiffen oder Luftfahrzeugen6 han-
delt oder hätte handeln sollen (§ 62 bzw § 63 jeweils iVm § 67
Abs 2 erster oder zweiter Fall StGB) oder § 65 StGB zur Anwen-
dung kommt, das Verhalten insofern auch am Tatort mit Strafe
bedroht ist.7 Bisher kam die österr Gerichtsbarkeit nach § 65
StGB zB bei Taten in Deutschland in Betracht, wenn diese rechts-

kräftig verbotene Parteien oder Vereinigungen betrafen, weil in
diesen Fällen eine Strafbarkeit nach § 84 (Fortführung einer für
verfassungswidrig erklärten Partei) oder § 85 (Verstoß gegen ein
Vereinigungsverbot) dStGB vorliegen könnte.8 Daneben kennen
ausländische Strafrechtsordnungen zwar keine Strafbestimmun-
gen, die eine Neugründung von NS-Organisationen oder die Be-
tätigung in vergleichbaren neu gegründeten Verbindungen ver-
bieten, jedoch kommt es bei § 65 StGB nur darauf an, dass die Tat
am Tatort mit Strafe bedroht ist, nicht aber, dass sie einen identen
Straftatbestand erfüllt.9 Daher konnte sich die inländische Ge-
richtsbarkeit bisher auch dann ergeben, wenn die Tat im Ausland
nach einem allgemeinen Organisationsdelikt strafbar war und
die weiteren Voraussetzungen des § 65 StGB vorlagen.

Bei Verbindungen, die sich allein gegen die Selbständigkeit
Österreichs richten und nicht auch auf andere kriminelle Ziele
ausgerichtet sind, schied die österr Strafgewalt mangels Strafbar-
keit im Tatortstaat allerdings idR aus. Dadurch entstand derWer-
tungswiderspruch, dass die besonders verwerfliche Gründung,
Förderung oder Unterstützung von nationalsozialistischen Ver-
bindungen sowie die Beteiligung daran im Ausland nur bei Straf-
barkeit im Tatortstaat verfolgt werden konnten, hinsichtlich der
staatsfeindlichen Verbindung gem § 246 StGB oder der terroris-
tischen Vereinigung gem § 278b StGB aber in § 64 Abs 1 Z 1
bzw 9 StGB besondere – vom Tatortrecht unabhängige – An-
knüpfungstatbestände bestehen.10

Um diesen Widerspruch zu beseitigen und um die Betätigung
für Verbindungen mit NS-Ideologie effizient in Österreich ver-
folgen zu können, wurde mit § 3l VerbotsG ein spezieller – die
§§ 62 bis 65 StGB ergänzender – Anknüpfungstatbestand ge-
schaffen: Nach der Z 1 gelten die §§ 3a und 3b VerbotsG unab-
hängig von der Strafbarkeit am Tatort für imAusland begangene
Taten, wenn der:die Täter:in zur Tatzeit Österreicher:in war
oder die österr Staatsbürgerschaft danach erlangt hat und bei
Einleitung des Strafverfahrens noch besitzt.

§ 3 l Z 2 VerbotsG erweitert den Anwendungsbereich der
§§ 3a, 3b VerbotsG außerdem auf in Österreich aufhältige Aus-
länder:innen, die nicht ausgeliefert oder übergeben werden
können. Eine solche Unmöglichkeit der Auslieferung bzw Über-
gabe liegt etwa dann vor, wenn die Tat nach dem Tatortrecht
straflos ist (vgl § 11 ARHG; § 4 EU-JZG)11 oder der Tatortstaat
ein Auslieferungsangebot nicht in Anspruch nimmt.12 Die Un-
möglichkeit der Auslieferung könnte darüber hinaus auf § 14
ARHG gestützt werden, wonach eine Auslieferung bei politi-
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schen Taten – wozu §§ 3a und 3b VerbotsG jedenfalls zählen –
ausscheidet.13 Eine Übergabe iS des EU-JZG wird durch den po-
litischen Charakter einer Tat jedoch nicht gehindert. Das Abstel-
len auf die Unmöglichkeit der Auslieferung oder Übergabe ge-
nerell bedeutet eine weitere Ausdehnung der inländischen Ge-
richtsbarkeit, weil der bisher anwendbare § 65 Abs 1 Z 2 StGB
die Unmöglichkeit der Auslieferung aus Gründen, die nicht in
der Art oder Eigenschaft der Tat liegen, voraussetzt.14

Mit § 3m VerbotsG wurde eine Regelung der inländischen Ge-
richtsbarkeit im Zusammenhang mit den Äußerungsdelikten der
§§ 3g und 3h VerbotsG sowie – nach Anregungen im Begutach-
tungsverfahren15 – § 3d VerbotsG geschaffen, die allerdings nur
dann zur Anwendung kommt, wenn der:die Täter:in außerhalb
Österreichs handelt. Ergibt sich die inländische Gerichtsbarkeit
schon aufgrund eines Handlungsorts im Inland aus § 62 iVm
§ 67 Abs 2 erster oder zweiter Fall StGB oder wegen des Han-
delns auf einem österr Luftfahrzeug oder österr Schiff aus § 63
iVm § 67 Abs 2 erster oder zweiter Fall StGB, kommt § 3m Ver-
botsG nicht zur Anwendung.16

a) Regelung hinsichtlich im Inland abrufbarer Taten nach
§ 3d VerbotsG
Nach § 3m Abs 1 VerbotsG gilt § 3d VerbotsG, bei dem es sich
um ein schlichtes Tätigkeitsdelikt handelt,17 auch für im Ausland
begangene Taten, sofern es sich um Mitteilungen oder Darbie-
tungen in einem Medium handelt, die im Inland abruf- bzw
empfangbar sind oder in einem Medium enthalten sind, das
im Inland verbreitet wurde. Unter Medium ist dabei nach der
Legaldefinition des § 1 Abs 1 Z 1 MedienG „jedes Mittel zur Ver-
breitung von Mitteilungen oder Darbietungen mit gedanklichem
Inhalt in Wort, Schrift, Ton oder Bild an einen größeren Personen-
kreis im Wege der Massenherstellung oder der Massenverbreitung“
zu verstehen.18 Darunter fallen jedenfalls Zeitungen, Zeitschrif-
ten, Plakate oder Prospekte.19 Aufgrund des technologieneutra-
len Wortlauts sind aber auch Websites,20 für einen größeren Per-
sonenkreis zugängliche Social-Media-Postings21 oder Nachrich-
ten in entsprechend großen Foren bzw Chatgruppen erfasst.22
Weiters muss die Tat geeignet sein, den öffentlichen Frieden23

zu verletzen, wobei aus systematischen und teleologischen
Gründen nur der öffentliche Frieden im Inland gemeint ist; eine
tatsächliche Verletzung desselben ist dabei nicht notwendig.24
Der:die Täter:in muss kumulativ25 dazu außerdem bei der Tat
die österr Staatsbürgerschaft besitzen oder sie nach der Tat er-
langen und bei Einleitung des Strafverfahrens noch innehaben.
Ist die Tat nicht im Inland abruf- bzw empfangbar oder nicht
geeignet, den öffentlichen Frieden zu verletzen, kommt subsidiär
§ 65 Abs 1 StGB zur Anwendung. Dies gilt ebenso für Fälle, in
denen der:die Täter:in nicht die österr Staatsbürgerschaft besitzt
und auch nicht später erlangt.

b) Regelung hinsichtlich nur im Ausland zugänglicher Ta-
ten nach § 3g Abs 2 und § 3h Abs 2 VerbotsG
§ 3m Abs 2 und 3 VerbotsG beziehen sich sodann auf die §§ 3g
und 3h VerbotsG und unterscheiden sich wesentlich von § 3m
idF ME.26 Nach § 3m Abs 2 ist das VerbotsG unabhängig von
den Gesetzen des Tatorts auf jede im Ausland begangene und
nur außerhalb Österreichs zugängliche und nach § 3g Abs 2
bzw § 3h Abs 2 tatbestandsmäßige Äußerung27 anzuwenden,
sofern die Tat geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu verlet-
zen (Z 2) und der:die Täter:in die österr Staatsbürgerschaft be-

sitzt bzw später erlangt (Z 1). Erfasst sind dabei zB nationalso-
zialistische Betätigungen bei im Ausland stattfindenden Vorträ-
gen oder Versammlungen ohne Ton- bzw Bildübertragung nach
Österreich. § 3m Abs 2 VerbotsG bewirkt somit eine Ausdeh-
nung des Anwendungsbereichs der §§ 3g und 3h VerbotsG auf
Taten ohne Erfolgsort im Inland.

Ist nur das Grunddelikt nach § 3g Abs 1 bzw § 3h Abs 1 Ver-
botsG erfüllt, scheidet eine Anknüpfung über § 3m Abs 2 aus
und § 65 Abs 1 StGB kommt zur Anwendung.28 Auch dann,
wenn die Anknüpfung mangels der von § 3m Abs 2 Z 2 Ver-
botsG geforderten Eignung zur Verletzung des öffentlichen Frie-
dens scheitert, ist ein Rückgriff auf § 65 Abs 1 StGBmöglich, weil
der Wortlaut des § 3m Abs 2 VerbotsG – anders als jener des
Abs 3 (s unten c) – eine subsidiäre Anwendung der allgemeinen
Bestimmungen des Strafanwendungsrechts nicht ausschließt.29
Ebenso kann bei Fremden, die nach § 3m Abs 2 Z 1 VerbotsG
nicht von dieser Sonderbestimmung erfasst sind, nach Maßgabe
des § 65 Abs 1 StGB bei Betretung in Österreich inländische Ge-
richtsbarkeit vorliegen. Neben der auch bei Inländer:innen nöti-
gen Strafbarkeit am Tatort ist in diesem Zusammenhang ent-
scheidend, ob eine Auslieferung aus einem anderen Grund als
der Art oder Eigenschaft der Tat unmöglich ist.30

§ 3m VerbotsG bewirkt eine Ausdehnung der in-
ländischen Gerichtsbarkeit hinsichtlich §§ 3d, 3g,
3h VerbotsG, schränkt diese aber – va bei der
Online-Begehung – auch ein.
c) Regelung hinsichtlich (auch) im Inland zugänglicher
Taten nach § 3g Abs 2 und § 3h Abs 2 VerbotsG
Ergänzend dazu regelt § 3m Abs 3 VerbotsG die inländische
Gerichtsbarkeit bei aus dem Ausland getätigten, aber im Inland
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wahrnehmbaren Äußerungen – zB Facebook-Postings oder
Blogs. Anders als noch imME bezieht sich die Bestimmung nicht
nur auf Mitteilungen oder Darbietungen in Medien, sondern er-
fasst jede Handlung, die – wie auch immer – im Inland vielen
Menschen zugänglich wird. Österr inländische Gerichtsbarkeit
war nach alter Rechtslage bei § 3g VerbotsG, der als schlichtes
Tätigkeitsdelikt ausgestaltet war, nur im Fall der Strafbarkeit im
Tatortstaat (§ 65 Abs 1 StGB) gegeben, die Abrufbarkeit im In-
land genügte nicht.31 Die Einordnung des § 3h VerbotsG aF und
damit auch die Reichweite der inländischen Gerichtsbarkeit im
Zusammenhang mit der Holocaust-Leugnung waren demgegen-
über umstritten.32

Nach der Novelle sind die § 3g Abs 1 und § 3h Abs 1 Ver-
botsG aufgrund der ausschließlichen Verwendung von Hand-
lungsbeschreibungen (zB „betätigt“ oder „öffentlich [. . .] leugnet“)
jedenfalls als schlichte Tätigkeitsdelikte anzusehen.33 Da sie von
§ 3m Abs 3 VerbotsG nicht erfasst werden, kann sich die inlän-
dische Gerichtsbarkeit bei Auslandstaten in diesem Zusammen-
hang nur nach § 65 StGB, also bei Strafbarkeit im Tatortstaat und
Vorliegen der weiteren Voraussetzungen ergeben.34 Bei Handlun-
gen im Inland oder auf einem österr Luftfahrzeug bzw Schiff
ergibt sich die inländische Gerichtsbarkeit aus § 62 bzw § 63 je-
weils iVm § 67 Abs 2 erster oder zweiter Fall StGB.

Die §§ 3g Abs 2 und 3h Abs 2VerbotsG, die auf das Zugäng-
lichwerden der Tat abstellen, sind nach gesetzlicher Klarstellung
in § 3m Abs 3 VerbotsG35 hingegen als Erfolgsdelikte einzuord-
nen.36 Denn wenn die genannten Tatbestände keine Erfolgsdelik-
te wären, könnte kein dem Tatbild entsprechender Erfolg im In-
land eintreten und § 3m Abs 3 VerbotsG hätte keinen Anwen-
dungsbereich. Da dem Gesetzgeber aber nicht die Schaffung ei-
ner Regelung ohne Anwendungsbereich zugesonnen werden
kann, ist davon auszugehen, dass mit der VerbotsG-Novelle
2023 die Eigenschaft als Erfolgsdelikt festgelegt wurde. Diese
Einordnung gilt nach der wohl hA aufgrund der Verwendung
desWortes sonst in § 3h Abs 2 VerbotsG sowohl für die medialen
Begehungsweisen als auch für jede andere Handlungsweise, wo-
durch die Äußerung vielen Menschen zugänglich wird.37

Auslandstaten nach § 3g Abs 2 und § 3h Abs 2 VerbotsG wä-
ren daher nach der allgemeinen Regel des § 67 Abs 2 StGB stets
in Österreich verfolgbar, sofern die Äußerung im Inland zugäng-
lich wird und somit ein Erfolg in Österreich eintritt.38 Um die
dadurch bedingte weltweite Zuständigkeit bei Tatbegehung im
Internet zu vermeiden, begrenzt § 3m Abs 3 VerbotsG die inlän-
dische Gerichtsbarkeit als gegenüber § 67 Abs 2 StGB speziellere
Norm durch eine Anknüpfung an das Personalitätsprinzip so-
wie die Einschränkung auf zurVerletzung des öffentlichen Frie-
dens im Inland geeignete Taten.39 Während dieser Anknüp-
fungstatbestand die inländische Gerichtsbarkeit bei Auslegung
des § 3h VerbotsG aF als Erfolgsdelikt gegenüber der alten
Rechtslage einschränkt, bewirkte die Novelle bei § 3g VerbotsG
und aus dem Blickwinkel der Meinung, die § 3h als schlichtes
Tätigkeitsdelikt ansah, auch bei der sog Holocaust-Leugnung ei-
ne Ausweitung des Geltungsbereichs des VerbotsG.

Bei besonderer Gefährlichkeit iSd § 3g Abs 3 bzw § 3h Abs 3
VerbotsG hängt die Einordnung davon ab, ob sich die Qualifi-
kation auf ein nach dem Grunddelikt oder nach der ersten Qua-
lifikation tatbildmäßiges Verhalten bezieht. Somit ist die Publi-
zität der Tathandlung dafür ausschlaggebend, welche strafan-
wendungsrechtlichen Bestimmungen zur Anwendung kom-
men.40

§ 3m Abs 3 VerbotsG bietet eine sinnvolle Begrenzung der
inländischen Gerichtsbarkeit und verhindert, dass österr Straf-

verfolgungsbehörden alle im Inland abrufbaren nationalsozialis-
tischen Betätigungen ohne jeglichen Bezug zu Österreich verfol-
gen müssen. Neben § 3g Abs 2 und § 3h Abs 2 VerbotsG stellen
aber auch andere Äußerungsdelikte auf ein Zugänglichwerden
der tatbestandlichen Äußerung ab, zB §§ 282, 283 StGB, bei de-
nen ebenso strittig ist, ob es sich um Erfolgs- oder Tätigkeitsde-
likte handelt. Deshalb wäre auch für diese Delikte eine ausdrück-
liche Regelung der inländischen Gerichtsbarkeit geboten.41

Aufgrund seines Wortlauts („gelten [. . .] nur unter den Voraus-
setzungen des Abs 2 Z 1 und 2“) bewirkt § 3m Abs 3 VerbotsG,
dass für eine subsidiäre Anwendung des § 65 Abs 1 StGB – an-
ders als bei Abs 2 – kein Raum ist. Außerhalb Österreichs han-
delnde Ausländer:innen können daher in keinem Fall nach
§ 3g Abs 2 oder § 3h Abs 2 VerbotsG bestraft werden. Ob die-
se Beschränkung der Verfolgbarkeit im Ausland getätigter, aber
Inland zugänglicher und gem § 3g Abs 2 oder § 3h Abs 2 Ver-
botsG qualifizierter Äußerungen auf Österreicher:innen sachge-
recht ist, lässt sich jedoch hinterfragen. Die Problematik wird
allerdings dadurch entschärft, dass bei Vorliegen der Vorausset-
zungen des § 65 Abs 1 StGB zumindest eine Verfolgung nach
§ 3g Abs 1 bzw § 3h Abs 1 VerbotsG möglich ist. Denn die
Grunddelikte werden von § 3m Abs 3 VerbotsG nicht erfasst,
weshalb die allgemeinen Strafanwendungsbestimmungen hier
nicht verdrängt werden.42

Der Umstand, dass aus dem Ausland handelnde Fremde bei in
Österreich zugänglichen Äußerungen nur wegen des Grundde-
likts verfolgt werden können, bedeutet allerdings einen gewissen
Wertungswiderspruch im Verhältnis zu Handlungen, die nur im
Ausland zugänglich werden. Dort lässt § 3m Abs 2 VerbotsG ei-
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ne subsidiäre Anwendbarkeit des § 65 StGB und damit eine Be-
strafung von Ausländer:innen auch nach den Qualifikationen
nach § 3g Abs 2 bzw § 3h Abs 2 VerbotsG zu. Zur Beseitigung
dieser Ungleichbehandlung hätte der Gesetzgeber in § 3m Ver-
botsG die Klarstellung einfügen können, dass sich die inländi-
sche Gerichtsbarkeit bei außerhalb Österreichs handelnden Aus-
länder:innen – auch bei im Inland zugänglichen und nach § 3g
Abs 2 oder § 3h Abs 2 VerbotsG tatbestandsmäßigen Äußerun-
gen – weiterhin nach den Vorgaben des § 65 Abs 1 StGB richtet.

Die Novelle zielte weiters darauf ab, die Möglichkeiten zur Ein-
ziehung vonNS-Devotionalien und Propagandamaterial zu ver-
bessern. Die bisher allein anwendbare allgemeine Einziehungs-
bestimmung des § 26 StGB (Art I Abs 1, Art X StrAG) setzt die
Verwendung der Gegenstände bei einer mit Strafe bedrohten
Handlung voraus.43 Da der bloße Besitz von NS-Devotionalien
ohne Vorsatz auf deren Verbreitung zu Propagandazwecken
straflos ist,44 führte dies in manchen Fällen dazu, dass Gegenstän-
de mit NS-Bezug wieder ausgefolgt oder bei deren Eigentümer:in
belassen werden mussten. Das steht in gewissem Widerspruch
zum Ziel des VerbotsG, die Verbreitung und das Wiederaufleben
nationalsozialistischen Gedankenguts und des Nationalsozialis-
mus an sich zu bekämpfen.45

Mit § 3n VerbotsG hat der Gesetzgeber daher eine über § 26
StGB hinausgehende Einziehungsmöglichkeit in Bezug auf natio-
nalsozialistisches Propagandamaterial und andere Gegenstände
mit NS-Bezug geschaffen. Sie kommt nur subsidiär zur Anwen-
dung, wenn eine Einziehung nach § 26 StGB ausscheidet. Nach
§ 3n Abs 1 sind Gegenstände nunmehr unabhängig von der
Verwendung bei einer nach dem VerbotsG strafbaren Hand-
lung einzuziehen, wenn sie eine bestimmte Beschaffenheit auf-
weisen. Anders als § 26 StGB verlangt § 3n VerbotsG nicht, dass
die Einziehung geboten erscheint, um der Begehung von nach
dem VerbotsGmit Strafe bedrohten Handlungen entgegenzuwir-
ken. Eine besondere Deliktstauglichkeit wird daher nicht ver-
langt.46 Vielmehr genügt die sich aus der besonderen Beschaffen-
heit des Gegenstandes ergebende Eignung zur Verwendung zur
Begehung solcher mit Strafe bedrohter Handlungen.

§ 3n VerbotsG erfasst dabei jegliche körperlichen Gegenstän-
de mit einschlägiger Eignung, wozu zB Hakenkreuzfahnen, Hit-
ler-Bilder, das Buch „Mein Kampf“ oder Kleidungsstücke mit
nationalsozialistischen Symbolen oder Aufschriften zählen. Bei
alltäglichen Gegenständen, die theoretisch zu Straftaten nach
dem VerbotsG verwendet werden können, wie Mobiltelefone
oder Laptops, über die Nachrichten mit den Holocaust leugnen-
den Inhalten verschickt werden könnten, fehlt idR die besondere
Beschaffenheit iSd § 3n VerbotsG.47 Sind auf den Datenträgern
(zB Mobiltelefonen, Laptops, USB-Sticks) aber Dateien mit Be-
zug zur NS-Ideologie oder der Leugnung, Verharmlosung, Gut-
heißung bzw dem Versuch der Rechtfertigung des nationalsozia-
listischen Völkermordes oder anderer Verbrechen gegen die
Menschlichkeit abgespeichert, sind die Speichermedien grund-
sätzlich von § 3n VerbotsG erfasst.48 Sind Inhalte nicht auf Da-
tenträgern des:r Betroffenen gespeichert, scheidet eine Einzie-
hung nach § 3n aus. Wenn sie in Medien veröffentlicht sind
und den objektiven Tatbestand eines Verbrechens nach dem Ver-
botsG erfüllen, bietet § 33 MedienG eine Rechtsgrundlage für
deren Löschung, und zwar gem § 33 Abs 2 MedienG auch dann,
wenn keine Person deswegen bestraft werden kann.49 Sind die

Dateien mit NS-Bezug aber nicht in Medien veröffentlicht und
nicht auf Datenträgern, sondern nur auf externen Datenspei-
chern (zB in einer Cloud) gespeichert, ist – mangels Sicherung
auf einem der Verfügung der betroffenen Person unterliegenden
Gegenstand50 – weder eine Einziehung nach § 3n VerbotsG noch
– mangels Erfüllung des objektiven Tatbestandes einer Bestim-
mung des VerbotsG in einem Medium – eine Löschung nach
§ 33 MedienG möglich.51 Da sich das Problem nur in externen
Speichern gesicherter Dateien aber auch im Zusammenhang mit
anderen mit Strafe bedrohten Handlungen stellt – auch hier ist
eine Einziehung gem § 26 StGB bei nur in einer Cloud gespei-
cherten Dateien nicht möglich52 –, wäre eine allgemeine Lösung
angezeigt, auf die § 3n VerbotsG dann Bezug nehmen und diese
auf Fälle erstrecken könnte, in denen die Dateien noch nicht zur
Begehung von Straftaten nach dem VerbotsG verwendet wurden.

Die Einziehung von NS-Devotionalien ist nunmehr
auch ohne deren Verwendung bei einer mit Strafe
bedrohten Handlung möglich.

Eine Einziehung bedeutet grundsätzlich einen Eingriff in die Ei-
gentumsfreiheit iSd Art 1 1. ZP und Art 5 StGG.53 Da § 3n Ver-
botsG allerdings wie Art 5 StGG im Verfassungsrang steht, liegt
im konkreten Zusammenhang schon kein Eingriff im eigentli-
chen Sinn vor.54 Eine Verfassungswidrigkeit wegen Verletzung
des Art 1 des 1. ZP scheidet aus demselben Grund aus. Jedoch
könnte Österreich seine aus der EMRK erwachsenden völker-
rechtlichen Verpflichtungen verletzen, wenn § 3n VerbotsG
bzw eine darauf gestützte Maßnahme gegen Art 1 1. ZP versto-
ßen würde.55 Daher ist die Einziehung jeweils an den Vorgaben
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des Art 1 1. ZP zu messen: Demnach ist eine Eigentumsbe-
schränkung nur zulässig, sofern sie gesetzlich vorgesehen ist,
dem öffentlichen Interesse dient und verhältnismäßig ist.56

Die Einziehung gem § 3n VerbotsG dient jedenfalls dem öf-
fentlichen Interesse, weil damit die nationalsozialistische Wie-
derbetätigung bekämpft werden soll,57 und ist auch zu diesem
Zweck geeignet.58 Die Erforderlichkeit der Maßnahme im Einzel-
fall wird durch die Ausnahmeregelung des § 3n VerbotsG abge-
sichert, wonach die Einziehung unzulässig ist, wenn die verfü-
gungsberechtigte Person Gewähr dafür bieten kann, dass die
Gegenstände nicht zur Begehung von strafbaren Handlungen
nach dem VerbotsG herangezogen werden.59 Auch die Verhält-
nismäßigkeit ieS ist bei § 3n VerbotsG dadurch gewahrt, dass
nur Gegenstände erfasst sind, die aufgrund ihrer besonderen Be-
schaffenheit zur Begehung von Straftaten nach dem VerbotsG
geeignet sind. Bei solchen Gegenständen überwiegt das öffent-
liche Interesse an der umfassenden Bekämpfung nationalsozia-
listischen Gedankenguts schon vor einer tatsächlichen Betäti-
gung iS dieser Ideologie das Interesse der betroffenen Person
am Erhalt des Eigentums.60 Die Ausgestaltung der Einziehung
nach § 3n VerbotsG entspricht somit den Anforderungen des
Art 1 1. ZP.

Ausreichende Gewähr für eine legale Nutzung iS der Ausnah-
me des § 3n Abs 1 VerbotsG kann etwa geboten werden, wenn
versichert wird, dass die Gegenstände in einemMuseummit aus-
reichender Kontextualisierung ausgestellt oder im Schulunter-
richt verwendet werden sollen. Mitunter werden aber genauere
Ausführungen zur Art der Aufbewahrung oder Ausstellung der
Gegenstände nötig sein. Bei als Angehörige der Neonazi-Szene
bekannten oder einschlägig vorbestraften Personen werden aber
sehr hohe Anforderungen zu stellen sein; in den meisten Fällen
werden diese Personen daher nicht ausreichend Gewähr für eine
rechtmäßige Verwendung leisten können.61 Im Falle von Daten-
trägern mit darauf abgespeicherten nationalsozialistischen Inhal-
ten kann das Gewährleisten – auch bei einschlägig bekannten
Personen – in der Löschung der betreffenden Dateien liegen.62

Das Verfahren über die Einziehung richtet sich gem § 3n Abs 2
VerbotsG nach den §§ 443 bis 446 StPO. Dabei sind von § 3n
VerbotsG erfasste Gegenstände nach Abs 2 Satz 2 für die Anwen-
dung des § 445a StPO als Gegenstände zu behandeln, deren Be-
sitz allgemein verboten ist, wodurch auch eine vereinfachte Ein-
ziehung im selbständigen Verfahren durch das BG oder in be-
stimmten Fällen durch die Staatsanwaltschaft möglich ist.63 Vor
der Entscheidung über die Einziehung kann die Staatsanwalt-
schaft gem § 110 Abs 1 Z 3 StPO die Sicherstellung anordnen,
weil es sich bei der Einziehung nach § 3n VerbotsG um eine ge-
setzlich vorgesehene vermögensrechtliche Anordnung handelt.64
Da NS-Devotionalien nach § 3n Abs 2 Satz 2 VerbotsG nur für
die Anwendung von § 445a StPO als Gegenstände gelten, deren
Besitz allgemein verboten ist,65 ist eine Sicherstellung durch die
Kriminalpolizei von sich aus nicht möglich.

Nach § 3k VerbotsG führt eine Verurteilung nach dem VerbotsG
nunmehr automatisch zum Amtsverlust bei Beamt:innen bzw
bei Vertragsbediensteten zur Auflösung des Dienstverhältnis-
ses. Anders als nach § 27 Abs 1 StGB kommt es nicht mehr da-
rauf an, dass die verhängte Freiheitsstrafe ein Jahr übersteigt oder
der nicht bedingt nachgesehene Teil der Strafe mehr als sechs

Monate beträgt. Anders als noch im ME vorgesehen wurden
die Regelung über den Amtsverlust und jene über den Funk-
tionsverlust bei Vertragsbediensteten in § 3k VerbotsG zusam-
mengefasst.

Die Einführung eines unabhängig von der Strafhöhe eintre-
tenden Amtsverlusts wurde im Begutachtungsverfahren verein-
zelt als unverhältnismäßig kritisiert,66 auch wurde die Notwen-
digkeit einer solchen Bestimmung in Frage gestellt.67 Dem ist
entgegenzuhalten, dass Straftaten gegen das VerbotsG eine be-
sonders hohe Gefahr für die demokratische Grundordnung bil-
den und ein besonderes öffentliches Interesse daran besteht, dass
Personen, die NS-Gedankengut verbreiten oder sich anders iS
des Nationalsozialismus betätigen, keine öffentlichen Ämter be-
kleiden oder sonst im öffentlichen Dienst beschäftigt sind.68
Auch wenn bisher in den meisten Fällen die Voraussetzungen
des § 27 Abs 1 StGB erfüllt waren, ist § 3k VerbotsG besonders
im Hinblick auf die Absenkungen der Strafdrohungen in § 3g
Abs 1 und § 3h Abs 1 VerbotsG sinnvoll, weil nunmehr ver-
mehrt Strafen ausgesprochen werden könnten, die unter den in
§ 27 Abs 1 StGB vorgesehenen Schwellen bleiben. Bei Personen
ohne gefestigte NS-Ideologie kann der Amts- bzw Funktionsver-
lust außerdem nach den Vorgaben des § 44 Abs 2 StGB bedingt
nachgesehen werden, wodurch Verhältnismäßigkeitserwägungen
berücksichtigt werden können.69

Die VerbotsG-Novelle brachte auch Änderungen im angrenzen-
den Verwaltungsstrafrecht mit sich. Das Verbot sog „nationalso-
zialistischen Unfugs“70 in Art III Abs 1 Z 4 EGVG wurde neu
ausgestaltet und in drei rechtlich gleichwertige Begehungswei-
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sen ausdifferenziert: So ist nunmehr jede auf andere als in den
§§ 3a bis 3g VerbotsG bezeichnete Weise erfolgte Wiederbetäti-
gung als Verwaltungsübertretung strafbar, wodurch va die – gem
§ 5 Abs 1 VStG strafbare – fahrlässige Begehung71 erfasst wird.
Daneben enthält Art III Abs 1 Z 4 EGVG nunmehr eine § 3h
VerbotsG nachempfundene Begehungsvariante, wodurch fahr-
lässiges Verhalten und solche Taten erfasst werden, die nicht öf-
fentlich begangen wurden und deshalb nicht von § 3h Abs 1 Ver-
botsG erfasst werden. Die dritte Begehungsvariante entspricht
der bisherigen Fassung und erfasst jedes Verbreiten nationalso-
zialistischen Gedankenguts.72 Als weitere Änderung kam es zu
einer deutlichen Erhöhung der Maximalstrafdrohung auf
€ 10.000,–; wurde der:die Täter:in bereits einmal rechtskräftig
bestraft, beträgt die Höchststrafe € 20.000,–.

Außerdem kam es zur Umgestaltung des Trageverbots von
Uniformen der deutschen Wehrmacht gem § 1 UniformVG:
Die gerichtliche Strafbestimmung des § 2 wurde in eine Verwal-
tungsübertretung umgewandelt. So soll eine Gleichbehandlung
des Tragens von Wehrmachtsuniformen mit der nach dem Ab-
zeichenG strafbaren Verwendung von Uniformen von NS-Orga-
nisationen gewährleistet werden.73 Liegt in der Verwendung der
Uniform aber eine nationalsozialistische Wiederbetätigung,
kommt weiterhin § 3g VerbotsG zur Anwendung.74 Daneben
kam es auch zu Änderungen im AbzeichenG, wonach Handlun-
gen im Zusammenhang mit Symbolen von in Österreich verbo-
tenen Organisationen und von Ersatzabzeichen als Verwaltungs-
übertretungen strafbar sind.75 So wurden die Maximalstrafdro-
hungen von € 4.000,– auf € 10.000,– bzw im Wiederholungsfall
€ 20.000,– oder sechs Wochen Freiheitsstrafe erhöht und außer-
dem eine Verjährungshemmung für die Dauer eines etwaigen
gerichtlichen Strafverfahrens eingeführt. Außerdem wurden
auch die Strafdrohungen in § 3 SymboleG76 erhöht.Da die Ver-
waltungsübertretung nach § 2 SymboleG nach der Aufzählung in
§ 1 neben Symbolen von faschistischen oder rechtsradikalen Or-
ganisationen auch die Erkennungszeichen radikalislamistischer
Organisationen wie des IS erfasst, hat diese Änderung auch Aus-
wirkungen auf die Betätigung iS anderer als der vom VerbotsG
erfassten Ideologien.

Während der Plenarberatungen im Nationalrat wurde aus An-
lass aktueller Ereignisse ein Abänderungsantrag mit einer weite-
ren, nicht den eigentlichen Gegenstand der Novelle erfassenden
Neuerung eingebracht. Dadurch wurde das EGVG um eine Ver-
waltungsübertretung zum Schutz von Fahnen und Hoheitszei-
chen erweitert.77 Nunmehr bildet die tätliche Herabwürdigung
einer Fahne oder eines Hoheitszeichens der Republik Öster-
reich, ihrer Bundesländer, fremder Staaten oder zwischenstaatli-
cher Einrichtungen eine Verwaltungsübertretung (Art III Abs 1
Z 3a EGVG), sofern dies in gehässiger Weise und auf eine sol-
che Art erfolgt, dass die Tat einer breiten Öffentlichkeit (Richt-
wert von ca 150 Personen78) bekannt wird. Damit sollen die
§§ 248 und 317 StGB ergänzt werden, wonach die Herabwürdi-
gung von Fahnen oder Hoheitszeichen nur in bestimmten Fällen,
zB bei von inländischen Behörden oder ausländischen Vertretun-
gen angebrachten Hoheitszeichen, und im Falle des § 317 StGB
nur mit Ermächtigung der Bundesregierung und bei Gegensei-
tigkeit (vgl § 318 Abs 1 und 2 StGB) strafbar ist.79

Die mit der Novelle verbundenen Änderungen im VerbotsG sind
nach dessen § 28 mit 1. 1. 2024 in Kraft getreten, sie gelten daher
gem § 61 Satz 1 StGB iVm Art I Abs 1, Art X StrAG für alle ab

diesem Datum gesetzten Handlungen unbeschränkt.80 Nach § 61
Satz 2 StGB ist die neue Fassung grundsätzlich auch auf vor In-
krafttreten begangene Taten anzuwenden, sofern die zur Tat-
zeit geltenden Gesetze für den:die Täter:in in ihrer Gesamtaus-
wirkung nicht günstiger waren.81 Zur Beurteilung der Frage,
welche Rechtslage iSd § 61 Satz 2 StGB günstiger ist, ist eine
streng fallbezogene konkrete Gesamtschau der Unrechtsfolgen
vorzunehmen.82 Dabei ist nicht nur auf die Strafdrohung abzu-
stellen, sondern auf alle Bestimmungen über Entfall, Einschrän-
kung oder Erweiterung der Strafbarkeit Bedacht zu nehmen,83
wozu auch Regelungen der inländischen Gerichtsbarkeit gehö-
ren.84 Das Gesetz kann aber nur entweder in der neuen oder
der alten Fassung zur Anwendung kommen, eine Mischung bei-
der Rechtslagen ist unzulässig.85

Bei bisher straflosen Verhaltensweisen, die durch die Novel-
le kriminalisiert wurden, verhindert bereits das in § 1 StGB und
EMRK verankerte Rückwirkungsverbot die Anwendung der
neuen Rechtslage.86 So kann eine vor 1. 1. 2024 gesetzte, für
mehr als zehn, aber weniger als 30 Personen zugängliche Holo-
caust-Leugnung weiterhin nicht bestraft werden, auch wenn sol-
che Taten nunmehr von § 3h Abs 1 VerbotsG87 erfasst wären.
Ebenso bleibt eine bloße Teilleugnung88, wie etwa das Bestreiten
von Gaskammern in nur einem Konzentrationslager, straflos.

Bei Taten, die sowohl den Tatbestand des § 3h VerbotsG aF
als auch des § 3h Abs 2 nF erfüllen, etwa der Gutheißung des
Holocaust in einem öffentlichen Instagram-Post, ist grundsätz-
lich das neue Recht anzuwenden, weil die alte Rechtslage nicht
günstiger war. Dies gilt wegen der Einschränkung der inländi-
schen Gerichtsbarkeit durch § 3m Abs 3 VerbotsG insb bei aus
dem Ausland begangenen Taten mit Erfolg im Inland (oben
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B.2.c). Bei Auslandstaten ohne Erfolgsort in Österreich, also zB
bei Holocaust-Leugnungen auf Versammlungen im Ausland, ist
hingegen die alte Rechtslage günstiger, sofern die Handlung am
Tatort straflos ist. In solchen Fällen konnte die Tat bisher man-
gels Vorliegens der Voraussetzungen des § 65 StGB in Österreich
nicht verfolgt werden. Seit Einführung des § 3m Abs 2 VerbotsG
ist eine Verfolgung bei bestimmten Taten jedoch möglich (oben
B.2.b).

Bei Taten nach § 3g VerbotsG mit geringer Publizität kommt
es zur Rückwirkung des § 3g Abs 1 nF, weil dieser niedrigere
Strafdrohungen vorsieht und auch bei Erwachsenen die Möglich-
keit einer Diversion eröffnet. So ist auch beim Zeigen des Hitler-
grußes vor ca 15 Personen durch eine 25-Jährige vor dem
1. 1. 2024 die neue Rechtslage anzuwenden und damit eine alter-
native Verfahrenserledigung zulässig. Wird die Äußerung vielen
Menschen zugänglich (§ 3g Abs 2 nF), ist bei Auslandstaten, die
am Tatort straflos sind und auch nicht zur Verletzung des öffent-
lichen Friedens geeignet sind, die alte Rechtslage günstiger, weil
danach keine inländische Gerichtsbarkeit bestand.

In Fällen, in denen bei einer Tat nach den §§ 3a, 3b, 3d bis 3h
VerbotsG auch eine besondere Gefährlichkeit von Betätigung
oder Täter:in89 vorliegt, ist die neue Rechtslage aufgrund der
nunmehr erhöhten Mindeststrafdrohungen in § 3b Abs 2, § 3d
Abs 2, § 3e Abs 2, § 3g Abs 3 und § 3h Abs 3 bzw der absoluten
Androhung einer lebenslangen Haftstrafe in § 3a Abs 2 bzw § 3f
Abs 290 ungünstiger. Daher ist bei besonderer Gefährlichkeit die
alte Rechtslage maßgeblich.

Bei Beamt:innen und Vertragsbediensteten ist die neue
Rechtslage – soweit es sich um Taten nach § 3g Abs 1 VerbotsG91

handelt – einerseits nachteiliger, weil der Amtsverlust nunmehr
gem § 3k VerbotsG unabhängig von der Strafhöhe eintritt, an-
dererseits aber günstiger, weil bei diesen Delikten die Strafdro-
hung merkbar herabgesetzt wurde und damit einhergehend nun-
mehr auch bei Erwachsenen eine Diversion möglich ist.92 Daher
hängt das Ergebnis des Günstigkeitsvergleichs vom Verfah-
rensstadium ab, in dem er vorzunehmen ist. So wird die Staats-
anwaltschaft zunächst von einer Anwendbarkeit der neuen
Rechtslage auszugehen und dementsprechend die Diversionsvo-
raussetzungen zu prüfen haben. Scheidet ein diversionelles Vor-
gehen allerdings aus, ist für das weitere Ermittlungsverfahren die
Geltung der alten Fassung anzunehmen. Auch im Hauptverfah-
ren muss das Gericht zunächst von der neuen Rechtslage ausge-
hen und eine Diversion prüfen. Eine Urteilsfällung hat wiederum
aufgrund der alten Rechtslage und damit unter Anwendung des
§ 27 StGB zu erfolgen, weil sich der Amtsverlust dann nach der
Strafhöhe richtet und nicht nach § 3k VerbotsG unabhängig von
der konkreten Strafe eintritt. Diese Lösung ist insb mit dem
Wortlaut des § 61 StGB vereinbar, der keine Angaben zum Zeit-
punkt der Vornahme des Günstigkeitsvergleichs macht.93 Auch
kommt es dadurch nicht zu einer Mischung der unterschiedli-
chen Rechtslagen, weil stets nur – bei Vorliegen der Diversions-
voraussetzungen – die neue oder – bei Ausscheiden der Diver-
sion bzw einer Urteilsfällung – die alte Fassung zur Anwen-
dung kommt. Unterfällt die Tat einer anderen Strafbestimmung
des VerbotsG als § 3g Abs 1 nF, ist die neue Rechtslage wegen des
bedingungslosen Amtsverlusts stets ungünstiger.

Hinsichtlich der Änderungen im Verwaltungsstrafrecht ist
die Frage der anzuwendenden Rechtlage anhand des § 1 VStG
zu beantworten. Nach dem Rückwirkungsverbot des § 1 Abs 1
VStG und Art 7 EMRK muss die Tat schon vor ihrer Begehung
mit Strafe bedroht gewesen sein. Art III Abs 1 Z 3a EGVG wirkt
daher nicht zurück. Im Fall des Art III Abs 1 Z 4 EGVG ist im

Einzelfall zu prüfen, ob die Tat bereits von der allgemeinen For-
mulierung der alten Rechtslage („nationalsozialistisches Gedan-
kengut [. . .] verbreitet“) erfasst war.94 Hinsichtlich der Änderun-
gen im Bereich der Strafdrohungen ist § 1 Abs 2 VStG anzuwen-
den. Demnach richtet sich die Strafe – anders als nach § 61 StGB
– grundsätzlich nach dem Tatzeitrecht. Nur wenn die im Ent-
scheidungszeitpunkt geltende Rechtslage in ihrer Gesamtauswir-
kung günstiger ist, kommt es zu einer Rückwirkung. Auch hier
ist eine auf den konkreten Fall bezogene Prüfung unter Einbezie-
hung der strafenbezogenen Gesamtauswirkungen vorzuneh-
men.95 Da die Novelle durchwegs Straferhöhungen mit sich
brachte, ist bei vor dem 1. 1. 2024 begangenen Taten jeweils
das Tatzeitrecht anzuwenden.

Hinsichtlich der „Überführung“ der gerichtlich strafbaren
Handlung in § 2 UniformVG in das Verwaltungsstrafrecht ist
strittig, ob vor der Novelle begangene Taten nunmehr von der
Verwaltungsbehörde geahndet werden können. Eine gerichtli-
che Bestrafung scheidet gem § 61 StGB mangels Strafbarkeit
im Urteilszeitpunkt jedenfalls aus.96 Nach dem VfGH soll eine
Bestrafung nach der neuen Verwaltungsübertretung möglich
sein.97 Der VwGH lehnt eine verwaltungsbehördliche Bestra-
fung jedoch mit dem Argument ab, dass das Verhalten im Tat-
zeitpunkt nicht den Tatbestand einer Verwaltungsübertretung
erfüllt hat.98

Als positive Änderung im Zuge der VerbotsG-Novelle 2023 ist
insb die – im Vergleich zum ME deutlich verbesserte – Regelung
der inländischen Gerichtsbarkeit im Zusammenhang mit den
Äußerungsdelikten der §§ 3g, 3h VerbotsG hervorzuheben.
Mit der in § 3m Abs 3 VerbotsG erfolgten Klarstellung, dass es
sich bei auf ein Zugänglichwerden der Äußerung abstellenden
Tatbeständen um Erfolgsdelikte handelt, konnte ein schon länger
bestehender Meinungsstreit – fast – beseitigt werden. Die durch
die Novelle geschaffene Begrenzung der inländischen Gerichts-
barkeit auf zur Verletzung des öffentlichen Friedens geeignete
Taten ist eine sinnvolle Einschränkung der Verfolgungszustän-
digkeit und verhindert, dass die österr Behörden jede in Öster-
reich für viele Menschen zugängliche Wiederbetätigung oder
Holocaust-Leugnung verfolgen müssen.

Auch die in § 3n VerbotsG vorgesehene Möglichkeit der selb-
ständigen Einziehung von NS-Devotionalien ist als weitere Maß-
nahme zur effektiven Eindämmung der Verbreitung nationalso-
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zialistischen Gedankenguts zu begrüßen. Die dritte Neuerung
außerhalb der Strafbestimmungen der §§ 3a bis 3 i VerbotsG,
der unabhängig von der Strafhöhe eintretende Amts- bzw Funk-
tionsverlust, ist ebenfalls zu begrüßen, besonders angesichts der
herabgesetzten Strafdrohungen in § 3g Abs 1 und § 3h Abs 1
VerbotsG. Denn dadurch kann dem besonderen öffentlichen In-
teresse daran Rechnung getragen werden, dass Personen, die sich
iS des Nationalsozialismus betätigen, nicht im öffentlichen
Dienst beschäftigt werden.

E-Mail: jakob.hajszan@univie.ac.at

Dieser Beitrag baut auf einem in Heft 4/2024 der ÖJZ erschienenen
Aufsatz zu den Änderungen der Strafbestimmungen des VerbotsG auf:
Hajszan,Die Verbotsgesetz-Novelle 2023: Änderungen im Bereich der
Strafbestimmungen, ÖJZ 2024/38, 214.
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